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IMPACT ASSESSMENT
Entwurf einer Verordnung über ein Verbot der Werbung für elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter mit und ohne Nikotin sowie ihrer sichtbaren Platzierung und Präsentation usw.

1. Einleitung 
Das Tabakrauchen ist die häufigste vermeidbare Krankheits- und Todesursache in Dänemark. Etwa 13 600 Menschen sterben jährlich an den Folgen des Rauchens. 17 Prozent aller erwachsenen Dänen rauchen täglich, während das Rauchen zugleich sehr ungleich verteilt und somit der größte Einzelfaktor ist, der in Dänemark gesundheitliche Ungleichheit erzeugt. 

Ein besonderes Problemfeld stellt das Rauchen bei Kindern und Jugendlichen dar, da diese durch die schädlichen Auswirkungen von Tabak und anderen Nikotinerzeugnissen besonders gefährdet sind. 

Die Anzahl derjenigen, die entweder rauchen oder rauchlose Tabakerzeugnisse oder elektronische Zigaretten konsumieren, ist in der Gruppe der 15- bis 29-Jährigen höher als in den übrigen Altersgruppen. Diese Erzeugnisse sind unabhängig vom Alter für jeden schädlich, dennoch ist es besonders besorgniserregend, dass junge Menschen diese Erzeugnisse konsumieren, da der Körper hier besonders schutzbedürftig ist. Das Gehirn ist erst im Alter von etwa 25 Jahren voll entwickelt. Deshalb ist das unreife Gehirn von Kindern und Jugendlichen besonders empfindlich gegenüber Nikotin, und sie entwickeln schneller eine Nikotinabhängigkeit als Erwachsene. Je früher Jugendliche mit dem Konsum von Nikotinerzeugnissen beginnen, eine desto stärkere Abhängigkeit entwickeln sie und desto schwieriger wird es, später damit aufzuhören. Gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit, ein starker Raucher zu werden, höher, wenn in jungen Jahren mit dem Rauchen begonnen wird.[footnoteRef:1] [1:  https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Danskernes-rygevaner-2019/Danskernes-rygevaner-del-1.ashx?la=da&hash=F4301A639FD3980FF56B1CA40E38701E26300064] 


Den höchsten Anteil an Konsumenten und früheren Konsumenten von elektronischen Zigaretten weist die Altersgruppe der 15- bis 29-Jährigen auf, von denen 4 Prozent täglich oder gelegentlich elektronische Zigaretten konsumieren und 4 Prozent dies früher einmal getan haben. Im Vergleich dazu konsumieren 3 Prozent der 30- bis 59-Jährigen und 2 Prozent der über 60-Jährigen täglich oder gelegentlich elektronische Zigaretten.[footnoteRef:2] [2:  https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Danskernes-rygevaner-2019/Danskernes-rygevaner-del-1.ashx?la=da&hash=F4301A639FD3980FF56B1CA40E38701E26300064] 


Insbesondere bei den Jüngsten besteht Grund zur Besorgnis. So wurde festgestellt, dass jeweils ein gleich großer Anteil der 15- bis 17-Jährigen und der 18- bis 24-Jährigen täglich oder gelegentlich elektronische Zigaretten konsumiert (4,5 Prozent bzw. 4,3 Prozent), während etwas weniger 25- bis 29-Jährige täglich oder gelegentlich elektronische Zigaretten konsumieren (3,0 Prozent).[footnoteRef:3] [3:  https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Paragraf-røg/Paragraf-roeg-En-undersoegelse-af-tobak-adfaerd-og-regler.ashx?la=da&hash=DFA38D44E0015F8A619FE1C30F719FFB5783E6FB] 


Elektronische Zigaretten können sich zu einem Mittel für den Einstieg in die Nikotinabhängigkeit und letztlich in den herkömmlichen Tabakkonsum entwickeln, da mit ihnen der Vorgang des Rauchens nachgeahmt und normalisiert wird.[footnoteRef:4] [4:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0040&from=DE] 


2. Hintergrund der Verordnung 
Durch den Entwurf einer Verordnung über ein Verbot der Werbung für elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter mit und ohne Nikotin, ihrer sichtbaren Platzierung und Präsentation usw. wird die vorgeschlagene Bestimmung in § 18 a des Gesetzes Nr. 426 vom 18. Mai 2016 über elektronische Zigaretten usw., geändert durch § 2 des Gesetzes Nr. 1558 vom 18. Dezember 2018 und § 3 des Gesetzes Nr. xx vom xx 2020 [noch nicht verabschiedeter Gesetzentwurf], umgesetzt.

Der Entwurf der Bestimmung über das Ausstellungsverbot lautet wie folgt:

„§ 18 a. Die sichtbare Platzierung und Präsentation von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern mit und ohne Nikotin an Verkaufsstellen, auch im Internet, ist verboten. Dies gilt auch für Waren, die dazu bestimmt sind, zusammen mit Produkten gemäß Absatz 1 verwendet zu werden.
Absatz 2. Das Verbot gilt nicht für den Verkauf von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern mit und ohne Nikotin und Waren, die dazu bestimmt sind, zusammen mit diesen verwendet zu werden, an stationären Verkaufsstellen, die auf den Verkauf dieser Produkte spezialisiert sind. 
Absatz 3. Verkaufsstellen, auch im Internet, können einem Käufer auf Anfrage neutrale Informationen darüber bereitstellen, welche elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehälter mit und ohne Nikotin an der Verkaufsstelle zu welchem Preis verkauft werden. In stationären Verkaufsstellen kann die neutrale Liste gemäß Nummer 1 an einer von einem Verkäufer bedienten Verkaufskasse angebracht werden. 
Absatz 4. Der Minister für Gesundheit und Senioren kann Vorschriften über das Verbot gemäß Absatz 1, darüber, welche Produkte und Verkaufsstellen unter Absatz 2 fallen, über Werbung an diesen Verkaufsstellen sowie Vorschriften über die Bereitstellung neutraler Informationen durch die Verkaufsstelle gemäß Absatz 3 erlassen.“

Dänemark hat den Gesetzentwurf, siehe 2020/228/DK, auf den verwiesen wird, notifiziert. 

Wie in den Bemerkungen zum notifizierten Gesetzentwurf angegeben, bezweckt das Ministerium für Gesundheit und Senioren eine Verschärfung der Tabakvorschriften, um die Anzahl der Raucher zu reduzieren – damit insbesondere weniger Jugendliche mit dem Rauchen anfangen oder von anderen Tabak- oder Nikotinerzeugnissen abhängig werden. Ferner möchte das Ministerium sicherstellen, dass das Rauchen oder der Konsum anderer Nikotinerzeugnisse keine Anziehungskraft auf Kinder und Jugendliche ausübt, und dass Kinder und Jugendliche beispielsweise nicht in Verbindung mit dem Schulbesuch hiermit konfrontiert werden. 

Der Gesetzentwurf dient der Umsetzung der Vereinbarung über einen nationalen Aktionsplan gegen das Rauchen bei Kindern und Jugendlichen, die am 18. Dezember 2019 zwischen der Regierung (Sozialdemokratische Partei) und der Liberalen Partei, den Sozialliberalen, der Sozialistischen Volkspartei, der Einheitsliste, der Konservativen Volkspartei und Der Alternative geschlossen wurde. Die Vereinbarung enthält eine große Bandbreite von Initiativen, mit denen Rauchen und Nikotinabhängigkeit bei Kindern und Jugendlichen bekämpft und verhindert werden sollen, und setzt eine Reihe von Maßnahmen um, die von Patientenverbänden und Fachleuten schon seit Jahren gefordert werden. 

3. Ziel und Hauptinhalt der Verordnung
Kinder und Jugendliche sollen an Verkaufsstellen nicht mit elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern mit und ohne Nikotin konfrontiert werden können. 

Wie es auch in den Bemerkungen zu den Bestimmungen über das Ausstellungsverbot im bereits notifizierten Gesetzentwurf angegeben ist, können verborgene elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter mit und ohne Nikotin offenbar dazu beitragen zu verhindern, dass Kinder und Jugendliche dazu verleitet werden, mit dem Rauchen anzufangen oder nach einem Rauchstopp rückfällig zu werden. In diesem Zusammenhang wird auf den Bericht des Wissensrats für Prävention zum Thema „Prävention des Rauchens bei Kindern und Jugendlichen. Was wirkt?“ verwiesen.[footnoteRef:5] Dieselbe Schlussfolgerung wird auch in „WHO Evidence Brief – Tobacco point-of-sale display bans“[footnoteRef:6] und im Rahmenübereinkommen der WHO zur Eindämmung des Tabakgebrauchs[footnoteRef:7] gezogen. [5:  Vidensråd For Forebyggelse: Jørgen Vestbo, Charlotta Pisinger, Lotus Sofie Bast, Dorthe Gyrd-Hansen (2018). Forebyggelse af børn og unges rygning. Hvad virker?]  [6:  WHO, 2017. Evidence Brief – Tobacco point-of-sale display bans. Link: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/339233/who-evidence-brief-pos-ban-eng.pdf?ua=1 ]  [7:  WHO FCTC, Best practices on implementation of the tobacco advertising and display ban at point of sale (Article 13 of the WHO FCTC) - A four-country study: Ireland, Norway, Finland and the United Kingdom https://www.who.int/fctc/publications/best_practices_art13_whofctc.pdf?ua=1 ] 


Gemäß den Bemerkungen des Gesetzentwurfs hält das Ministerium für Gesundheit und Senioren den Entwurf eines Verbots der sichtbaren Präsentation und Platzierung von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern mit und ohne Nikotin an Verkaufsstellen für ein relevantes und wirksames Instrument, um sicherzustellen, dass zukünftig weniger Kinder und Jugendliche rauchen oder anfangen, andere Erzeugnisse mit Nikotin zu konsumieren, oder mit Tabakausstellungen (Werbung) konfrontiert werden. 

Eine Reihe von Supermarktketten hat sich bereits von sich aus dafür entschieden, diese Produkte zu verbergen. Nach Ansicht des Ministeriums für Gesundheit und Senioren wird die Gleichheit der Wettbewerbsbedingungen erhöht und die Wirkung der Maßnahme verstärkt, wenn vorgeschrieben wird, dass alle Händler elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter mit und ohne Nikotin an der Verkaufsstelle verbergen müssen. 

3.1. Ausstellungsverbot (§ 3 Absatz 1–3 der Verordnung)
Deshalb wird vorgeschlagen vorzuschreiben, dass alle elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehälter mit und ohne Nikotin an allen Verkaufsstellen, auch im Internet, verborgen sein müssen, bis ein Verbraucher sie gezielt nachfragt. 

Wie den Bemerkungen zu den Bestimmungen über das Ausstellungsverbot im bereits notifizierten Gesetzentwurf zu entnehmen ist, zielt der Entwurf insbesondere auf die Käufer ab, die nicht bereits feste Konsumenten von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern mit und ohne Nikotin sind, wie zum Beispiel Kinder und Jugendliche. Feste Konsumenten von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern mit und ohne Nikotin wissen, welche Erzeugnisse und Marken sie bevorzugen, und diese Gruppe benötigt hierfür keine visuelle Erinnerung. Es wird also nicht beabsichtigt, das Angebot an elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern mit und ohne Nikotin gegenüber den geltenden Vorschriften zu verringern, sondern es soll vielmehr verhindert werden, dass Kinder und Jugendliche durch die sichtbare Präsentation oder Unterbringung der Waren dazu verleitet werden, mit dem Rauchen anzufangen oder nach einem Rauchstopp rückfällig zu werden.

Die Bestimmung lautet wie folgt:
§ 3. Die sichtbare Platzierung und Präsentation von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern mit und ohne Nikotin an Verkaufsstellen, auch im Internet, ist verboten.
Absatz 2. Waren, die dazu bestimmt sind, zusammen mit Waren gemäß Absatz 1 verwendet zu werden, fallen ebenfalls unter das Verbot nach Absatz 1.
Absatz 3. Das Verbot nach Absatz 2 gilt unter anderem für Ladegeräte, leere Nachfüllbehälter, Verpackungen, Batterien und Aromastoffe. Das Verbot nach Absatz 2 gilt nicht für Produkte mit allgemeinerem Verwendungszweck, sofern sie nicht speziell unter Bezugnahme auf elektronische Zigaretten oder Nachfüllbehälter mit und ohne Nikotin gestaltet oder vermarktet werden.

3.2. Freie Methodenwahl (§ 3 Absatz 4 der Verordnung)
Verkaufsstellen können die Vorgehensweise zur Einhaltung des Ausstellungsverbots frei wählen; in der Verordnung ist jedoch unter anderem festgelegt, dass weder direkt noch indirekt für elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter mit und ohne Nikotin geworben oder darüber informiert werden darf, dass diese an der Verkaufsstelle erhältlich sind. 

Wie den Bemerkungen zu den Bestimmungen über das Ausstellungsverbot im bereits notifizierten Gesetzentwurf ebenfalls zu entnehmen ist, kann die jeweilige Verkaufsstelle somit selbst entscheiden, wie die Waren verborgen werden. Diese freie Methodenwahl ist unter anderem dadurch begründet, dass die stationären Geschäfte ebenso unterschiedlich eingerichtet wie zahlreich sind, weshalb jede Verkaufsstelle die Möglichkeit haben sollte, sich auf die am besten geeignete Weise einzurichten. Daher bleibt es der jeweiligen Verkaufsstelle selbst überlassen, ob sie die Waren in einem Schrank, an oder unter Kassen, hinter einem Vorhang usw. verbergen möchte, solange die Waren an der Verkaufsstelle vor den Käufern verborgen sind. Entscheidend ist, dass die jeweilige Verkaufsstelle eine Methode wählt, bei der die betreffenden Waren zwischen den Käufen verborgen sind, um sicherzustellen, dass insbesondere Jugendliche nicht dazu verleitet werden, diese zu konsumieren. 

Die Bestimmung lautet wie folgt:
§ 3
…
Absatz 4. Bei Einhaltung des Verbots nach Absatz 1 und 2 ist es nicht erlaubt,
1) direkt oder indirekt für elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter mit und ohne Nikotin zu werben oder darüber zu informieren, dass diese an der Verkaufsstelle erhältlich sind,
2) Abbildungen, Bilder, Farben, Logos, Symbole oder dergleichen zu verwenden, die beim Verbraucher den Eindruck erwecken können, dass auf Produkte oder Produktkategorien Bezug genommen wird, die unter Absatz 1 und 2 fallen, oder den Eindruck erwecken, dass solche Produkte einen gesundheitlichen Nutzen haben, weniger schädlich als andere Produkte seien oder sonstige positive Auswirkungen oder Vorteile haben, oder
3) solche Produkte durch Farbe, Beleuchtung oder dergleichen gegenüber der übrigen Verkaufsstelle hervorzuheben.

Es wird vorgeschlagen, dass das Verbot auch für das sichtbare Platzieren und Präsentieren der Waren im Internet gilt. Der Verkauf über App-Funktionen gilt in diesem Zusammenhang auch als Verkauf über das Internet. Beim Verkauf solcher Waren im Internet dürfen somit keine Bilder des Erzeugnisses gezeigt werden. Siehe § 5 der Verordnung. 

3.3. Ausnahmen für Fachgeschäfte (§ 6 der Verordnung)
Ferner wird vorgeschlagen, dass das im Gesetz vorgesehene Verbot der sichtbaren Platzierung und Präsentation nicht für den Verkauf von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern mit und ohne Nikotin an einer stationären Verkaufsstelle gelten soll, die auf den Verkauf dieser Erzeugnisse spezialisiert ist. 

Gemäß den Bemerkungen zum Gesetzentwurf läuft nach Ansicht des Ministeriums für Gesundheit und Senioren eine Ausnahme für derartige Fachgeschäfte dem Ziel der vorgeschlagenen Vorschriften über verborgene elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter mit und ohne Nikotin nicht zuwider, da davon ausgegangen werden kann, dass die Kunden von Fachgeschäften das Geschäft von sich aus aufsuchen, um die Waren zu erwerben oder Informationen über diese einzuholen. Da der Käufer das Fachgeschäft selbstständig aufsucht, um Waren zu erwerben oder Informationen hierüber einzuholen, wurde die Entscheidung des Käufers hierüber vor dem Besuch des Geschäfts getroffen. Die Aufforderung zum Kauf, die sich durch die sichtbare Präsentation oder Unterbringung der Waren ergibt, ist somit für die Zielgruppe, die Waren in Fachgeschäften erwirbt, von geringerer Bedeutung. Anders verhält es sich jedoch, wenn sich ein Käufer in einem gewöhnlichen Lebensmittelgeschäft befindet und nicht unbedingt den bewussten Wunsch hat, mit sichtbar aufgestellten Waren konfrontiert zu werden. Darüber hinaus zielt das vorgeschlagene Ausstellungsverbot insbesondere auf Käufer ab, die nicht bereits feste Konsumenten der Waren sind, wie zum Beispiel Kinder und Jugendliche, die nicht unmittelbar als Zielgruppe insbesondere für den Kauf von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern mit und ohne Nikotin eingestuft werden. 

Die Bestimmung lautet wie folgt:
§ 6. Das Verbot der sichtbaren Platzierung und Präsentation gemäß § 3 Absatz 1 und 2 gilt nicht für den Verkauf von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern mit und ohne Nikotin an stationären Verkaufsstellen, die auf den Verkauf dieser Produkte spezialisiert sind.
Absatz 2. Eine stationäre Verkaufsstelle gemäß Absatz 1 gilt als auf den Verkauf von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern mit und ohne Nikotin spezialisiert, wenn die Stelle ausschließlich oder hauptsächlich elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter mit und ohne Nikotin verkauft.
Absatz 3. Die Ausnahme vom Verbot der sichtbaren Platzierung und Präsentation gemäß Absatz 1 gilt nur für elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter mit und ohne Nikotin. Verkauft die Verkaufsstelle andere Produkte oder Tabakerzeugnisse, Tabakersatzprodukte oder pflanzliche Raucherzeugnisse, fallen diese unter das Verbot gemäß § 3 Absatz 1 und 2 oder gemäß § 2 Absatz 1 und 2 der Verordnung über ein Verbot der sichtbaren Unterbringung und Präsentation usw. von Tabakerzeugnissen, Tabakersatzprodukten und pflanzlichen Raucherzeugnissen.
Absatz 4. Verkauft eine unter Absatz 1 fallende Verkaufsstelle elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter mit und ohne Nikotin über digitale Lösungen, wie Einzelhandels-Websites, Webshops, Firmenwebsites, Firmenseiten in sozialen Medien und Apps, fällt dies unter § 5.
Absatz 5. Einer unter Absatz 1 fallenden stationären Verkaufsstelle ist es nicht erlaubt, an der Verkaufsstelle, im Schaufenster oder an der Ladenfassade für elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter mit und ohne Nikotin zu werben, vgl. jedoch Absatz 6. Hierzu gehört auch,
1) ein bestimmtes Produkt, einen Firmennamen, einen Preis oder dergleichen für elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter mit und ohne Nikotin durch eine besondere Beleuchtung, Farben, das Hervorheben eines Produkts oder Namens auf einem Regal, hervorstechende Regale oder Bilder direkt oder indirekt hervorzuheben, oder
2) durch Text, Abbildungen, Bilder, Farben, Logos, Symbole oder dergleichen bei Käufern den Eindruck zu erwecken, dass eines oder mehrere Produkte einen gesundheitlichen Nutzen haben, weniger schädlich als andere Produkte seien oder sonstige positive Auswirkungen oder Vorteile haben.
Absatz 6. Der Name einer unter Absatz 1 fallenden stationären Verkaufsstelle darf in neutraler Gestaltung an der Ladenfassade angebracht sein. Der Name darf nicht selbst Werbewirkung haben.
Absatz 7. Die Ausnahme vom Verbot der sichtbaren Platzierung und Präsentation nach Absatz 1 erlaubt es der Verkaufsstelle nicht, elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter mit und ohne Nikotin an anderen Orten als der Verkaufsstelle sichtbar zu platzieren und zu präsentieren oder Anzeigenblätter und kostenlose Produkte usw. zu verteilen.

3.4. Neutrale Informationen zum Angebot und zu den Preisen (§ 4 der Verordnung)
Es wird vorgeschlagen, dass Verkaufsstellen, einschließlich Verkaufsstellen im Internet, dem Käufer neutrale Auskunft darüber erteilen können, welche Waren von der Verkaufsstelle verkauft werden und zu welchen Preisen diese angeboten werden. In stationären Verkaufsstellen kann die neutrale Liste an einer von einem Verkäufer bedienten Verkaufskasse angebracht werden. 

Wie den Bemerkungen zu den Bestimmungen über das Ausstellungsverbot im bereits notifizierten Gesetzentwurf zu entnehmen ist, muss somit an der Verkaufsstelle eine neutrale Liste vorliegen, in der keine Produkte, Marken oder Preise gegenüber anderen hervorgehoben sind. 

Die Bestimmung lautet wie folgt:
§ 4. Verkaufsstellen können einem Käufer neutrale Informationen darüber bereitstellen, welche elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehälter mit und ohne Nikotin an der Verkaufsstelle zu welchem Preis verkauft werden.
Absatz 2. Zu den gemäß Absatz 1 zulässigen Informationen gehören:
1) Produktmarken und Produktnamen, 
2) Anzahl, Gewicht und Volumen sowie 
3) Preise.
Absatz 3. Die Informationen gemäß Absatz 2 sind in einer neutralen Liste anzugeben. Die Informationen der Liste müssen in schwarzer Schrift auf einem weißen A4-Blatt aufgeführt sein, das keine Abbildungen, Bilder, Fettschrift, Farben, Logos, Symbole und keinen sonstigen Text enthalten darf, vgl. jedoch Absatz 4. Keine Information in der Liste darf hervorgehoben sein, außerdem sind die Informationen
1) in alphabetischer Reihenfolge nach der Produktmarke aufzuführen,
2) in folgender Reihenfolge anzugeben: Produktmarke, Produktname, Anzahl, Gewicht und Volumen und Preis,
3) in der Schriftart Helvetica in einer Schriftgröße bis zu 14 Punkt darzustellen und 
4) linksbündig auszurichten.
Absatz 4. Die neutrale Liste gemäß Absatz 3 muss vom Gesundheitsamt erarbeitete Informationen zur Altersgrenze für den Verkauf von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern mit und ohne Nikotin enthalten, vgl. § 15 Absatz 1 des Gesetzes über elektronische Zigaretten usw. 
Absatz 5. Jeder Ware in der neutralen Liste gemäß Absatz 3 kann eine Nummer zugewiesen werden.
Absatz 6. Die neutrale Liste gemäß Absatz 3 kann in eine oder mehrere der folgenden Kategorien gegliedert werden: „E-Zigarette“, „Nachfüllbehälter mit E-Liquid“, „Kombipackung“ und „Sonstiges“. Ein Produkt muss in der passenden Kategorie aufgeführt sein. 
Absatz 7. In stationären Verkaufsstellen kann die neutrale Liste gemäß Absatz 3 einem Kunden auf Anfrage vorgelegt oder an einer von einem Verkäufer bedienten Verkaufskasse angebracht werden. 

4. Finanzielle Folgen für den öffentlichen Sektor und die Wirtschaft
Der Entwurf zum Ausstellungsverbot stellt eines von mehreren Elementen des bereits notifizierten Gesetzentwurfs dar, die auf eine Reduzierung der Anzahl der Raucher abzielen– damit insbesondere weniger Jugendliche mit dem Rauchen anfangen oder von anderen Tabak- oder Nikotinerzeugnissen abhängig werden.

Gemäß den Bemerkungen zum bereits notifizierten Gesetzentwurf wird davon ausgegangen, dass der Entwurf zu einem Rückgang des Rauchens und des Konsums von anderen Nikotinerzeugnissen bei Kindern und Jugendlichen beitragen wird. Die Auswirkungen des Entwurfs auf den gesamten Tabakkonsum oder -verkauf oder den Verkauf von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern mit und ohne Nikotin lassen sich nicht schätzen. Soweit sich der Entwurf auf den gesamten Verkauf auswirkt, hat er unter sonst gleichen Bedingungen geringere Einnahmen aus Tabaksteuern zur Folge, als dies ansonsten der Fall gewesen wäre. Dafür werden durch einen geringeren Tabakkonsum längerfristig Ausgaben zur Behandlung von tabakbedingten Krankheiten, Ausgaben für krankheitsbedingte Fehlzeiten usw. eingespart.

Es handelt sich um die Umsetzung einer politischen Vereinbarung, die dem Gesetzentwurf zugrunde liegt, durch den die Einführung einer Reihe von Maßnahmen beschlossen wurde, die vom Gesundheitsamt und von anderen Fachleuten empfohlen werden, auch wenn zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Grundlage zur genaueren Beurteilung der Wirkung der Maßnahmen – weder einzeln noch insgesamt – im dänischen Zusammenhang vorliegt. Es liegt ebenfalls keine Grundlage für eine genauere Beurteilung der indirekten Folgen für die verschiedenen Akteure vor, welche die betreffenden Erzeugnisse verkaufen, sei es in Form eines Rückgangs ihrer Umsätze und Gewinne oder von Auswirkungen auf ihre Geschäftsgrundlage insgesamt. Dies betrifft einerseits den Rückgang des Konsums im Allgemeinen und andererseits die Auswirkungen von Maßnahmen, die sich auf das Angebot und die Verfügbarkeit von Erzeugnissen auswirken, auf die Verbrauchsmuster bei bestehenden Konsumenten.

5. Inkrafttreten
Es wird vorgeschlagen, dass die Verordnung am 1. April 2020 in Kraft tritt, sofern der Gesetzentwurf, der die Rechtsgrundlage für die Verordnung bildet, vom dänischen Parlament verabschiedet wird. 



 




Seite 4
image1.emf

